






a) Vorstellung der Planung 
 

Hierzu waren die Architekten  Kubina, Fink und der Landschaftsarchitekt Habek 
anwesend. Am 04.04.2006 beschloss der TA auf Antrag der Kreisklinik die Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12 BauGB für 217 Stellplätze.  
Bürgermeister Brilmayer informierte den TA, dass die Kreisklinik bereits von sich aus eine 
Anliegerversammlung durchgeführt hat.  
Herr Kubina teilte mit, dass nunmehr auch bereits die Detailplanung sehr weit 
fortgeschritten sei und erläuterte diese dem Technischen Ausschuss. Danach sind für die 
Kreisklinik 366 Stellplätze erforderlich, wobei nun 211 Stellplätze auf drei Ebenen im 
Parkdeck errichtet werden sollten. Zusätzlich sind 5 Behindertenparkplätze an der 
Südwestseite des Gebäudes vorgesehen. Auf Anfrage berichtete Herr Kubina, dass die 
Lage der Stellplätze außerhalb des Gebäudes von der Behindertenbeauftragten 
gewünscht wurde.  

 
Eine Lärmuntersuchung ist bereits durchgeführt. Danach ist es notwendig, die oberste 
(dritte) Ebene, die nicht überdacht ist, in der Nachtzeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr zu 
sperren.  
Bei der Beurteilung geht der Gutachter davon aus, dass die Fahrspuren asphaltiert 
werden (Gutachten vom Mai 2008, Nr.4.3.4, S.24).  
Die Be- und Entlüftung erfolgt über Ventilatoren. Die Abluft wird über die Westfassade an 
der Haggenmillerstraße mit einem Lüftungsaggregat ausgeblasen, das schallgedämmt 
sein muss.  
Die Regenrinne in der Ein- und Ausfahrt muss lärmarm ausgeführt werden.  

 
Herr Habek (Landschaftsarchitekt) erläuterte die geplante Eingrünung, die zu  den 
Privatgrundstücken im Norden und Osten mit Hecken und kleinen Bäumen erfolgen soll. 
Die hierfür notwendigen Abstände könnten eingehalten werden. In diesem 
Zusammenhang ging er auch auf das Schreiben des Vereins für Gartenbau und 
Landschaftspflege Ebersberg e. V. vom 10.05.08 ein, der dringend um den Erhalt des 
großen Tulpenbaumes bittet. Herr Habek stellte klar, dass dieser Baum nicht verpflanzt 
werden könne. Als Ausgleich sieht die Planung unter anderem drei (3) Tulpenbäume 
entlang der Pfarrer-Guggetzer-Straße vor.  

 
Bei der anschließenden Beratung wurde aus der Mitte des Technischen Ausschusses die 
Aufweitung der Gehsteige entlang der Pfarrer-Guggetzer-Straße und Haggenmillerstraße 
gefordert.  

 
Auf Anfrage wurde vom Architekten klargestellt, dass eine Verschiebung des Baukörpers 
nach Osten auf Grund der dann zu geringen Abstandsflächen nicht möglich wird. Eine 
Reduzierung der Baukörperlänge würde zu erheblichen Stellplatzverlusten innerhalb des 
Parkdecks führen.  
Eine Gehsteigverbreiterung sei dann möglich, wenn entlang der Haggenmillerstraße auf 
den vorgesehenen Grünstreifen verzichtet würde. Mit einer Wandbegrünung könne ein 
gewisser Ausgleich erreicht werden.  

 
Entlang der Pfarrrer-Guggetzer-Straße könne eine Gehsteigbreite von 1,50 m garantiert 
werden.  

 
Außerdem wurde aus der Mitte des Technischen Ausschusses darauf hingewiesen, dass 
damit zusätzlicher Verkehr entstehen wird. Um unnötigen Verkehr zu vermeiden wird es 
notwendig werden, die freien Stellplätze bereits an der Ecke Münchner Str. / Pleininger-
straße anzuzeigen. Nur so sei auch gewährleistet, dass das Parkhaus angenommen und 
unnötiger Parkplatzsuchverkehr vermieden wird.  

 



Nach eingehender Beratung beschloss der Technische Ausschuss einstimmig mit  9  :  0  
Stimmen die vorgestellte Planung unter folgenden Bedingung zu akzeptieren:  
a) Entlang der Haggenmillerstraße ist der Gehsteig bis zum geplanten Gebäude hin 

herzustellen,um eine Gehsteigbreite von etwa 1,35 m zu erreichen.  
b) Der Gehsteig entlang der Pfarrer-Guggetzer-Straße muss auf eine Mindestbreite von 

1,50 m aufgeweitet werden 
c) Die Gebäudewand entlang der Haggenmillerstraße ist zu begrünen 
d) Folgende Punkte sind in einem städtebaulichen Vertrag zu regeln: 

 
aa) Planungskostenübernahme 
bb) Sicherung der Zweckbestimmung „Stellplätze für das Kreisklinikum“  
cc)  Sicherung der Zweckbestimmung der außerhalb des Gebäudes  

vorgesehenen Behindertenparkplätze 
dd) Ausschluss der Nutzung des dritten Parkdecks in der Nachtzeit von 

 22 Uhr bis 6 Uhr 
ee) Sicherung der Asphaltierung der Fahrspuren des dritten Parkdecks  

entsprechend der Verkehrs- und Lärmuntersuchung vom Mai 2008, Nr.4.3.4, 
S.24  

ff) Sicherung der lärmarmen Ausführung der Regenrinne in der Ein- und Ausfahrt  
gg) Sicherung der erforderlichen Schalldämmung des Abluftkamins an der 

Haggenmillerstraße  
hh) Einhaltung der Abstandsflächen durch die geplante Eingrünung  
ii) Aufweitung des Gehsteiges in der Haggenmillerstraße bis zum  

Gebäudekörper  auf eine Mindestbreite von 1,35 m und entlang der Pfarrer-
Guggetzer-Straße auf mindestens 1,50 m zu Lasten des Bauwerbers nach 
den Vorgaben der Stadt und Abtretung bzw. Widmung dieser zusätzlichen 
öffentlichen Verkehrsflächen 

jj) Begrünung der Wand entlang der Haggenmillerstraße  
kk) Einbau der erforderlichen technischen Vorrichtungen für die Anzeige von 

freien Stellplätzen an der Ecke  Münchner Straße / Pleiningerstraße. Der 
Zeitpunkt der Errichtung der Anzeige kann von der Stadt bestimmt werden. 

 
 
b) Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für einen VEP vom 04.04.2006 
 

Der ursprünglich vorgesehene vorhabenbezogene Bebauungsplan kann aus rechtlichen 
Gründen nicht erstellt werden. Es bietet sich jedoch an, einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung nach dem seit 1.1.2007 neu eingeführten § 13a BauGB aufzustellen.  

 
Einstimmig mit 9:0 Stimmen beschloss der TA den Beschluss zur Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vom 4.4.2006 aufzuheben.  

 
 
c) Einleitung eines beschleunigten Verfahrens zur Aufstellung eines Bebauungsplanes nach 

§ 13 a BauGB zur Errichtung eines Parkdecks für die Kreisklinik an der Pfarrer-
Guggetzer-Straße und der Haggenmillerstraße im Bereich der Grundstücke FlNr. 841, 
841/2, 841/3 und Teilflächen der Straßengrundstücke FlNr. 840/7 und 852/5 jeweils der 
Gemarkung Ebersberg 

 
Die Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB liegen wie folgt 
vor: 
- Die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung beträgt 

weniger als 20.000 m² 
- Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 

Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen 








